
Zu den Acten der Triburer Synode 895. 305

zahlreichen römisch-rechtlichen Bestandtheile1 der Samm­
lung unschwer zu erweisen ist2:

1153) nachgetragen hat, und die Erklärung der Wörter ‘xenodochium, 
ptochotroph(i)um, nosochomium, orphanotroph(i)um, gerontochomium, bre­
ph[r]othrophium’ aus Iuliani Epitome 7,1 (32) i.f.; vgl. auch Archiv XII 
(1874), S. 729. 1) Auf sie gehe ich hier wie im Folgenden ein, weil
sich nach dem Gehalte an römischem Recht bei dem Stande der For­
schung immer noch am besten eine jüngere Kanonensammlung zu den 
übrigen in Beziehung setzen oder von ihnen trennen lässt. — Zu Abh. I, 
S. 392, Ziffer 7 ist berichtigend nachzutragen: Vgl. Hänel in den Be­
richten der hist. - phil. Classe der Sächs. Gesellsch. d. Wiss. XX (1868), 
S. 1—15. 2) Mit der Textvergleichung ist nicht weit zu kommen.
3) Leicht erklärliches Missverständnis der Vorlage (Ivo 8, 80). 4) Bene­
dicts Quelle ist Theodori Poenitentiale 2,12, § 32 (Wasserschleben, Die 
Bussordnungen S. 216), eine Stelle, die nach Wasserschlebens hier nicht 
nachzuprüfender Ansicht ihrerseits auf römischem Recht (Tust. Novell. 22, 
c. 6; vgl. übrigens auch Cod. lust. 5, 17, 10) basieren soll (vgl. Conrat, 
Geschichte I, S. 61, Anm. 1. 2).
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